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 Veröffentlicht am 17.07.1989

Norm

DSt 1872 §2 A

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen Berufsp2ichten kann auch dann auftreten, wenn der Rechtsanwalt von vornherein zusagt, daß eine

unentgeltliche Tätigkeit von ihm berufsmäßig ausgeführt wird.
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